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NEWS VON KYTAX CONSULTING 
  

 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen 

erfolgreichen Juli! 

 

 

 Fenstertag nach dem 15.08.24 
 

Wir möchten gleich darauf hinweisen, dass im kommenden Monat, der 

Freitag, der 16. August zwischen dem Feiertag und dem Wochenende unsere 

Kanzlei abermals geschlossen ist. Da dürfen unsere Damen und Herren das 

lange Wochenende genießen. 

 

(Teil-)Namensänderung 
 

Wir möchten kurz bekanntgeben, dass wir unsere Unternehmen leicht 

modifiziert umbenannt haben um die Bereiche Steuerberatung und 

Unternehmensberatung besser trennen zu können. So heißt der Bereich, in 

dem die Steuerberatungsleistungen (inkl. Buchhaltung und Lohnverrech-

nung) durchgeführt werden ab 15.07.24 kytax consulting Steuerberatungs 

GmbH & KG und das Unternehmen, welches ausschließlich Beratungs-

leistungen für Unternehmer anbietet kytax consulting Unternehmens-

beratungs GmbH.  

 

Die Firmenbuchnummern, Steuernummern und die UID Nummer sowie die 

Anschrift und die Telefonnummern bleiben gleich. Einzig die Tätigkeitsbe-

zeichnung jedes Unternehmens im Namen hat sich auf das wesentliche re-

duziert. Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren! 

 

 
Wir wünschen Ihnen einen schönen 
Sommer! 
 
Mag. Christa & Dr. Hubert Kienast 
sowie das Team der kytax consulting 
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NEWS AUS DER UNTERNEHMENSBERATUNG 
  

 

 

 

Ende Juni fand in der 

Wirtschaftskammer in St. 

Pölten eine hochkarätig 

besetzte Veranstaltung zum 

Thema der Betriebsübergabe 

statt. (An diesem Tag ge-

wann Österreich das Match 

gegen die Niederländer. 

Anm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 Schritte zur erfolgreichen Übergabe 
 

Die Abteilungsleiter der Abteilung für Rechtskunde (Hr. Dr. Kubanek - 

Mitte) und Finanzpolitik (Fr. Dr. Prozek dritte von links) und Frau Notarin 

Mag. Sattler (zweite von 

rechts) vom Notariat Krug 

& Sattler in St. Pölten 

sowie Dr. Hubert Kienast 

in seiner Funktion als 

Landessprecher der 

Experts Group Übergabe-

consultants für Nieder-

österreich wurden vom 

Zielgruppenmarketing 

unter der Leitung von Fr. 

Mag. Wöllert (zweite von 

links) und der Organisation von Hrn. Mag. Heher (links) zum Thema Unter-

nehmensübergabe von Familienbetrieben begrüßt. Jede/r Vortragende/r gab 

Tipps aus seinem Nähkästchen für ein erfolgreiches Übergeben von 

Familienbetrieben. 

Neben steuerlichen und rechtlichen Tipps zur Übergabe war auch der Tenor 

zur Vorsorge für Unternehmen und deren leitenden Unternehmern durch die 

Notarin nicht zu überhören. Vorsorgevollmachten, Testamente sowie Über-

gabeverträge sind notwendige Dokumente für oftmals tragische und 

plötzliche Fälle. 

Die betriebswirtschaftliche Sicht, zeigte, dass es sieben wesentliche Schritte 

gibt, die über den Erfolg einer Übergabe entscheidend sein können. Wir 

stellen Ihnen diese kurz vor: 

1. Klare Entscheidung für den/die Nachfolger:in 

2. Planung einer zeitnahen Übergabe 

3. Analyse des Unternehmens – Kennen Sie Ihre Zahlen? 

4. Firma vor Familie 

5. Festsetzung eines definierten Übergabestichtages 

6. Umgang mit Konflikten in der Phase der Übergabe 

7. Loslassen des Übergebers. 

Klarheit in der Übergabe ist ein wesentlicher Faktor, der den Prozess der 

Übergabe nachhaltig beeinflussen kann. Wenn Sie wissen, wann Sie welchen 
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(Teil-)Betrieb an wen wie übergeben wollen, so ist das schon die halbe 

Miete.  

Zusätzlich ist es sinnvoll, den gesamten Prozess zu planen, notfalls mit der 

Hilfe von außen – mit einem Übergabeberater, der mit Ihnen alle notwendi-

gen Schritte durchgeht und einen gültigen Zeitplan aufstellt und weiterführt.  

Die Analyse Ihres Unternehmens ist ein weiterer Punkt – so macht es nur 

Sinn einen gesunden, gut funktionierenden Betrieb an seine nachfolgende 

Generation zu übergeben. Schulden zu vererben ist nicht unbedingt eine 

große Leistung, es sei denn, dass der Nachfolger definitiv diese Herausforde-

rung annehmen möchte um dadurch z.B. ein Betriebsgebäude, welches seit 

Generationen in der Familie ist, zu retten etc.  

Der Punkt Firma vor Familie beschreibt die Tatsache, dass vor allem bei der 

Mitwirkung mehrerer Familienmitglieder (Eltern, Kinder, Geschwister, 

Onkeln und Tanten …) immer zuerst die Firma im Focus stehen muss. Was 

benötigt die Firma um ordentlich arbeiten zu können, dies ist die zentrale 

Frage. Die Familienmitglieder und deren persönliche Meinungen sollten hier 

unbedingt hintenanstehen. 

Es ist von essentieller Bedeutung, dass ein Stichtag für die Übergabe de-

finiert wird. Dieser sollte von den Mitwirkenden tunlichst eingehalten wer-

den, gilt es bis dahin auch die Kund:innen und Mitarbeiter:innen ins Boot zu 

holen. 

Konflikte entstehen vor allem dann, wenn die Bedürfnisse der einzelnen 

übergangen bzw. nicht wahrgenommen werden. Der Unternehmer ist daher 

in der Übergabephase besonders gefordert, die Bedürfnisse der an der Über-

gabe mitwirkenden einzufordern und zu hinterfragen. Die wesentlichen Be-

dürfnisse von Kund:innen und Mitarbeiter:innen sind vor allem Sicherheit 

und Beständigkeit. Hier empfehlen wir vor allem dies bei der Planung des 

Übergabeprozesses zu berücksichtigen. 

Ist der Betrieb dann einmal übergeben und kommen die Jungen an die Macht, 

so verbleibt dem Übergeber nur mehr der Rückzug. Damit er/sie da nicht in 

ein großes schwarzes Loch fällt, ist es wichtig sich schon vorab über das 

Leben nach der Übergabe Gedanken zu machen. Tagfüllende Hobbies 

(Jagen, Segeln, Golfen etc.) sind da oftmals gute Alternativen zum Büro-

alltag. 

Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei Ihrer Planung und stehen 

für Unterstützung gerne parat – gerne auch mit einer vom Land Nieder-

österreich geförderten Beratung.  

Dr. Hubert Kienast, Übergabeberater
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  NEWS AUS DER LOHNVERRECHNUNG 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieviel dürfen Schüler und 

Studenten dazuverdienen, 

ohne dass Gefahr für 

Familienbeihilfe, 

Kinderabsetzbetrag, 

Familienbonus Plus und 

Studienbeihilfe besteht 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferienjobs – was ist zu beachten? 
 

Welche Leistungen erhalten Eltern vom Staat? 

Die Familienbeihilfe beträgt im Jahr 2024 für ein Kind, das bereits 19 Jahre 

alt ist und in Ausbildung steht (z.B. Studium), monatlich € 191,60. Zusätzlich 

wird gemeinsam mit der Familienbeihilfe der Kinderabsetzbetrag 

ausgezahlt, der heuer € 67,80 pro Monat beträgt (zusammen also monatlich  

€ 259,40 pro Kind). Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag können bis zur 

Vollendung des 24. Lebensjahres des Kindes gewährt werden (in einigen 

Konstellationen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres). Wird für ein Kind 

die Familienbeihilfe gewährt, steht den Eltern in der Einkommensteuer-

veranlagung der Familienbonus Plus zu. Pro Kind, das bereits 18 Jahre alt 

ist, beträgt der Familienbonus Plus monatlich € 58,34 (für jüngere Kinder 

monatlich € 166,68). 

Kinderabsetzbetrag und Familienbonus Plus stehen uneingeschränkt zu, 

solange ein Anspruch auf Familienbeihilfe aufrecht ist. 

Nach Abschluss der Schulausbildung (zum Beispiel Gymnasium, Handels-

akademie, Handelsschule, HTL) besteht auch für bereits volljährige Kinder 

Anspruch auf Familienbeihilfe für weitere 4 Monate. Wenn ein Kind bei-

spielsweise im Juni 2024 maturiert, besteht automatisch Familienbeihilfen-

anspruch bis Oktober 2024. Danach wird Familienbeihilfe nur dann weiter 

gewährt, wenn eine weitere Berufsausbildung (z.B. Studium) aufgenommen 

wird. 

FERIENJOB – Was dürfen Kinder verdienen? 

Ein eigenes Einkommen des Kindes wirkt sich wie folgt auf diese Leistungen 

aus: 

• Bis zum Kalenderjahr, in dem das Kind 19 Jahre alt wird, darf es 

beliebig viel verdienen, ohne dass dies Auswirkungen auf Familien-

beihilfe, Kinderabsetzbetrag oder Familienbonus Plus hat. 

• Ab dem Kalenderjahr, in welchem das Kind 20 Jahre alt wird, 

kommt es auf das steuerpflichtige Jahreseinkommen des Kindes an. 

Übersteigt das Jahreseinkommen des Kindes eine bestimmte Zuver-

dienstgrenze (bisher € 15.000), so verringert sich die Familien-

beihilfe um den diese Grenze übersteigenden Betrag bis auf null. 

Hinweis:  

Die Bundesregierung hat im Ministerrat vom 5. Juni 2024 entschieden, dass 

diese Zuverdienstgrenze angehoben werden soll. Die Zuverdienstgrenze soll 
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rückwirkend zum 1. Jänner 2024 erhöht werden. Zudem soll sie sich künftig 

automatisch jährlich um den Inflationsfaktor erhöhen. Für dieses Vorhaben 

ist die erforderliche Beschlussfassung im Parlament für Juli vorgesehen. 

Kalkulation der Zuverdienstgrenze 

• Für die Zuverdienstgrenze ist das zu versteuernde Einkommen des 

Kindes (im betreffenden Jahr) relevant, zumeist einfach das Brutto-

gehalt (ohne Sonderzahlungen für anteiliges Urlaubs- und Weih-

nachtsgeld) minus Sozialversicherungsbeiträge. 

• Nicht zum für die Zuverdienstgrenze maßgeblichen Einkommen des 

Kindes zählen Waisenpensionen, Lehrlingsentschädigungen und 

steuerfreie Bezüge (Studienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, 

Arbeitslosengeld, etc.). 

• Weiters können bei diesem Einkommen alle Sonderausgaben und 

Werbungskosten abgezogen werden. Insbesondere die Kosten für das 

auf einen Beruf ausgerichtete Studium. Kosten für ein Studium 

müssen bei der Arbeitnehmerveranlagung als steuerliche 

„Umschulungsmaßnahme“ angesetzt werden. Abzugsfähig sind 

dabei alle Aufwendungen, die einen Zusammenhang mit dem 

Universitätsstudium haben, z.B. Kosten für PC und Internet, für 

Unterlagen, Skripten und Fachliteratur, für Fahrtkosten, etc. 

• Nicht in das für die Familienbeihilfe relevante Einkommen 

einzubeziehen ist jener Verdienst des Kindes, der in Zeiträumen 

erzielt wurde, für die keine Beihilfe gewährt wird (z.B. bei vorüber-

gehender Einstellung der Familienbeihilfe, weil die vorgesehene 

Studienzeit in einem Studienabschnitt überschritten ist). 

• Zu beachten ist, dass zum maßgeblichen Einkommen des Kindes alle 

Einkunftsarten zählen, also zum Beispiel auch Einkünfte aus Ver-

mietung und Verpachtung. Außer Ansatz bleiben allerdings endbe-

steuerte Einkünfte (z.B. Sparbuch, Aktiendividenden). 

Studienbeihilfe 

Für die Studienbeihilfe gibt es ebenfalls eine Zuverdienstgrenze des 

Studierenden von (bisher) € 15.000. Auch diese Grenze soll mit Wirkung ab 

1.1.2024 und künftig jährlich um den Inflationsfaktor erhöht werden. Die 

diesbezügliche Beschlussfassung bleibt abzuwarten. 

Das Studienförderungsgesetz betrachtet jenen Teil des Jahreseinkommens  

des Studierenden, das die Zuverdienstgrenze übersteigt, als „zumutbare 

Eigenleistung“. Die Studienbeihilfenbehörde hat die gewährte Studien-

beihilfe im Ausmaß der „zumutbaren Eigenleistung“ zurückzufordern. 
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Seit April 2021 gibt es 

arbeits-, sozialversicherungs- 

und steuerrechtliche 

Regelungen für das Arbeiten 

im Homeoffice. 

Achtung: Anders als bei der Familienbeihilfe werden für die Studienbeihilfe 

folgende Beträge zum Einkommen dazugerechnet: Sonderzahlungen 

(anteiliges Urlaubs- und Weihnachtsgeld) sowie bestimmte steuerfreie 

Bezüge, wie z.B. Kinderbetreuungsgeld, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe 

oder Krankengeld. 

Was hat der Ferialpraktikant sonst zu beachten? 

• Bis zum monatlichen Bruttobetrag eines Arbeitnehmers von € 518,44 

(Wert 2024) liegt eine sogenannte geringfügige Beschäftigung vor, 

für die keine Dienstnehmer-Sozialversicherungsbeiträge anfallen. 

• Liegt der Monatslohn über diesem Betrag, werden dem Ferialprakti-

kanten (zusätzlich zur Lohnsteuer) die vollen SV-Beiträge vom Lohn 

abgezogen. Ist das Jahreseinkommen des Ferialpraktikanten niedrig, 

kommt es allerdings bei der nachfolgenden Arbeitnehmerveran-

lagung zu einer anteiligen Rückvergütung der SV-Beiträge (auch als 

„Negativsteuer“ bezeichnet). Demnach können bis zu 55% der be-

zahlten SV-Beiträge, für 2024 maximal € 1.215 (bei Gewährung des 

Pendlerpauschales maximal € 1.331), vom Finanzamt vergütet 

werden. 

• Bei Ferialjobs in Form von Werkverträgen oder freien Dienstver-

trägen wird vom Auftraggeber kein Lohnsteuerabzug vorgenommen. 

Diesfalls muss zumindest ab einem Jahreseinkommen von € 12.816 

(Wert 2024) für das betreffende Jahr eine Einkommensteuer-

erklärung abgegeben werden. Beim freien Dienstvertrag braucht sich 

der Ferialpraktikant nicht um die Sozialversicherung zu kümmern, 

weil es Sache des Dienstgebers ist. Wer aber im Werkvertrag tätig 

ist, meldet sich selbst bei der Sozialversicherungsanstalt der Selb-

ständigen (SVS); die Versicherungspflicht besteht ohne Gewerbe-

schein ab einem Jahresgewinn von € 6.221,28 

(Versicherungsgrenze). 

Eine Tätigkeit im Werkvertrag oder freien Dienstvertrag unterliegt grund-

sätzlich auch der Umsatzsteuer, insofern man nicht Kleinunternehmer ist 

 

Aus dem Homeoffice wird Telearbeit 

Entsprechende Regelungen sollen künftig auch gelten, wenn der Arbeit-

nehmer nicht in seiner eigenen Wohnung, sondern an einem anderen Ort 

(z.B. Urlaubsort, Kaffeehaus) arbeitet. Dies wird im neuen Telearbeitsgesetz 

geregelt, welches die Homeofficeregelung ersetzt. 

Der Entwurf des Telearbeitsgesetzes sieht vor, dass mit Wirksamkeit ab dem 

1.1.2025 Arbeitgeber und Arbeitnehmer einvernehmlich und schriftlich 
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arbeitsrechtliche Telearbeitsvereinbarungen treffen können. Anderenfalls gilt 

eine bestehende Homeofficevereinbarung unverändert weiter. 

 

Arbeitsort 

 

Als Telearbeitsorte können einvernehmlich vereinbart werden: 

 Haupt- und Nebenwohnsitz des Arbeitnehmers, 

 Wohnung eines Angehörigen, 

 vom Arbeitnehmer angemietete Büroräumlichkeiten (= 

Coworking-Spaces), 

 andere Orte, wie z.B. Kaffeehaus, Park, Freibad, 

 Urlaubsort (Hotel, Ferienwohnung). 
 
Arbeitsmittel 
 
Der Arbeitgeber ist grundsätzlich zur Bereitstellung der für die Telearbeit 

erforderlichen digitalen Arbeitsmittel verpflichtet. Davon kann durch Ver-

einbarung abgewichen werden, wenn der Arbeitgeber angemessen zu den 

Kosten der vom Arbeitnehmer gestellten digitalen Arbeitsmittel beiträgt. 

 

Unfallversicherungsschutz 

 

Für Zwecke der Sozialversicherung (Versicherungsschutz bei Arbeits-

unfällen) ist zu unterscheiden zwischen Telearbeit im engeren Sinn und 

Telearbeit im weiteren Sinn: 

 

 Telearbeit im engeren Sinn erfolgt am Haupt- und Nebenwohnsitz 

des Arbeitnehmers. Sie kann auch in der Wohnung eines nahen 

Angehörigen sowie in Coworking-Spaces erfolgen, wenn diese 

Örtlichkeiten in der Nähe des Wohnsitzes des Arbeitnehmers oder 

des Arbeitgeberbetriebes liegen. Bei Telearbeit im engeren Sinn gilt 

der Unfallversicherungsschutz sowohl bei der Arbeitsleistung als 

auch auf dem Weg zu diesen Orten. 

 Telearbeit im weiteren Sinn erfolgt an den anderen Orten (z.B. 

Kaffeehaus, Urlaubsort). Hier deckt der Versicherungsschutz nur die  

 eigentliche Arbeitsleistung ab und nicht Ereignisse auf dem Weg 

zum Telearbeitsort.  

 

Steuerfreier pauschaler Kostenersatz 

Einkommensteuerlich soll der Arbeitgeber ab 1.1.2025 an Stelle des bis-

herigen Homeoffice-Pauschales ein gleichwertiges Telearbeitspauschale 

steuerfrei auszahlen können. Dieses beträgt wie bisher maximal € 3 pro 

Telearbeitstag, höchstens für 100 Tage/Jahr. 
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Wird ein Firmenfahrzeug 

lediglich für die Strecke 

zwischen Wohnort und 

Arbeitsort privat verwendet, 

ist es von Bedeutung, ob das 

KFZ ein Spezialfahrzeug 

darstellt oder nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachbezug bei Spezialfahrzeugen 

Zum lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn zählen nicht nur Geldbezüge, sondern 

auch geldwerte Vorteile, welche im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu-

fließen. Kann ein Arbeitnehmer ein KFZ des Arbeitgebers auch für nicht 

beruflich veranlasste Fahrten (einschließlich Fahrten zwischen Wohnort und 

Arbeitsplatz) benutzen, ist dafür ein Sachbezugswert zu ermitteln. Der er-

mittelte Sachbezugswert erhöht die Bemessungs- bzw. Beitragsgrundlagen 

für Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge sowie Lohnnebenkosten. Für 

bestimmte Spezialfahrzeuge ist ein Sachbezugswert jedoch nicht immer 

anzusetzen. 

 

Monatlicher Sachbezug 

Der monatliche Sachbezug beträgt 2% der tatsächlichen Anschaffungskosten 

des KFZ (maximal jedoch € 960). Für besonders schadstoffarme KFZ 

verringert sich der Sachbezugswert auf 1,5% (maximal jedoch € 720). Für 

KFZ mit einem Co2-Emissionswert von 0 Gramm pro Kilometer (z.B. 

Elektroauto) ist ein Sachbezugswert von € 0 anzusetzen. Für Hybridfahr-

zeuge gilt dies nicht, da diese keinen Co2-Emissionswert von 0 Gramm pro 

Kilometer aufweisen. 

Beträgt die Fahrstrecke für Privatfahrten (inkl. Fahrten zwischen Wohnort 

und Arbeitsplatz) nicht mehr als 6.000 km pro Jahr, ist der halbe Sachbezugs-

wert anzusetzen. Dieser beträgt sodann monatlich 1% (maximal € 480) bzw. 

0,75% für schadstoffarme KFZ (maximal € 360). 

 

Spezialfahrzeuge 

Ein Sachbezugswert für die Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte ist nicht 

anzusetzen, wenn es sich um Spezialfahrzeuge handelt. Spezialfahrzeuge 

sind „KFZ, die auf Grund ihrer Ausstattung eine andere private Nut-

zung praktisch ausschließen“ (z.B. ÖAMTC- oder ARBÖ-Fahrzeuge, 

Montagefahrzeuge mit eingebauter Werkbank). Zudem ist für Fahrten Woh-

nung-Arbeitsstätte kein Sachbezug anzusetzen soweit „Berufschauffeure“ 

das Fahrzeug (PKW, Kombi, Fiskal- LKW), das privat nicht verwendet 

werden darf, nach der Dienstverrichtung mit nach Hause nehmen. 

 

Zu einem Service- oder Montagewagen umgebaute Klein-LKW sind 

nicht zwingend als Spezialfahrzeug zu werten. Klein-LKW sind nur dann 

als solche zu qualifizieren, wenn aufgrund der Ausstattung und ständigen 

Verwendung als Spezialfahrzeug eine private Nutzung praktisch ausge-

schlossen ist. Hinweise für einen derartigen Ausschluss sind eine ent-

sprechende Aufschrift und die Ausstattung des Innenraumes. Dies kann 
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beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kastenwagen als Werkstätte 

ausgestattet ist. 

 

Wird ein Spezialfahrzeug außerhalb von Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte auch anderweitig privat genutzt, ist ein Sachbezug nach allge-

meinen Vorgaben zu berechnen. Wird ein Firmenfahrzeug hingegen lediglich 

für die Strecke zwischen Wohnort und Arbeitsort privat verwendet, ist es von Be-

deutung, ob das KFZ ein Spezialfahrzeug darstellt oder nicht. Bei Fragen stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

  



 
 

 

kytax news 07_24  11/20  kytax-consulting.at 

 

 

 

NEWS AUS DER STEUERBERATUNG 
  
 

 

 

 

 

 

Das Bundesfinanzgericht (BFG) 

hatte kürzlich in einem 

Verfahren über die Frage zu 

entscheiden, ob eine Zwangs-

versteigerung eines Grund-

stücks ein Veräußerungsge-

schäft und somit ein steuer-

barer Vorgang ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerichtliche Versteigerung eines 
Grundstückes 
 

Im gegenständlichen Fall war die Beschwerdeführerin Eigentümerin eines 

Grundstücks mit Altvermögenseigenschaft. Dieses Grundstück wurde im 

Rahmen einer gerichtlichen Zwangsversteigerung an den Höchstbieter ver-

steigert und der Erlös den Gläubigern der Beschwerdeführerin zugewiesen. 

Fraglich war nun, ob eine gerichtliche Zwangsversteigerung ein Veräuße-

rungsgeschäft darstellt und ob der Veräußerungserlös der Beschwerde-

führerin zugeflossen ist. 

Einkünfte aus der Veräußerung von Privatgrundstücken 

Private Grundstücksveräußerungen sind Veräußerungsgeschäfte von Grund-

stücken, soweit diese keinem Betriebsvermögen angehören. Einkünfte aus 

der Veräußerung von Privatgrundstücken unterliegen einem besonderen Ein-

kommensteuersatz iHv 30%, der sogenannten Immobilienertragsteuer (Im-

moESt). Einkünfte aus der Veräußerung von Grundstücken infolge eines be-

hördlichen Eingriffs oder zur Vermeidung eines solchen nachweisbaren un-

mittelbar drohenden Eingriffs sind jedoch von der Besteuerung ausgenom-

men. Hauptanwendungsfall dieser Befreiung sind Enteignungen z.B. im Zuge 

der Errichtung einer Straße oder Bahnlinie. Im konkreten Fall stellte sich die 

Frage, ob auch unter einer Zwangsversteigerung ein behördlicher Eingriff zu 

verstehen ist. 

ImmoESt-Befreiung bei Zwangsversteigerungen nicht anwendbar 

Das Bundesfinanzgericht (BFG) führte dazu aus, dass keine der gerichtlichen 

Anordnungen im Rahmen der Zwangsversteigerung darauf abziele, dem 

Gericht bzw. dem Bund als Rechtsträger des Gerichts die Verfügungsmacht 

am Grundstück gleich einem Eigentümer zu verschaffen. Daher liege ein 

steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft vor; die ImmoESt-Befreiung sei 

somit bei Zwangsversteigerungen nicht anwendbar. 

Die Beurteilung des BFG wird auch durch die Einkommensteuerrichtlinien 

unterstützt. Dort wird – unter Verweis auf ein Erkenntnis des Verwaltungs-

gerichtshofs (VwGH) aus dem Jahr 1995 – festgehalten, dass eine Übertra-

gung eines Vermögensgegenstandes im Rahmen einer Zwangsversteigerung 

keinen behördlichen Eingriff, sondern ein Veräußerungsgeschäft darstellt. 

Der Beschwerdeführerin seien die erzielten Erlöse demnach im Zeitpunkt der 

Rechtskraft des Meistbotverteilungsbeschlusses zugeflossen. Bei der Ver-

teilung der Erlöse an die Gläubiger habe es sich um bloße 
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Das im Entwurf vorliegende 

Betrugsbekämpfungsgesetz 

2024 widmet sich der 

Bekämpfung von

Scheinrechnungen und 

Scheinunternehmen. Die 

parlamentarische 

Beschlussfassung bleibt 

abzuwarten.

Einkommensverwendung gehandelt, die keinen Einfluss auf die Besteuerung 

der Einkünfte bei der Beschwerdeführerin habe. Ein Zufließen tritt eben nicht 

nur ein, wenn Geld wirtschaftlich eine Vermehrung des Vermögens des 

Steuerpflichtigen darstellt, sondern auch dann, wenn die Verwirklichung 

eines Anspruches derart nahegerückt und so gesichert ist, dass er wirtschaft-

lich dem tatsächlichen Eingang der Leistung, auf die der Anspruch gerichtet 

ist, gleichzustellen ist. 

 

 

Betrugsbekämpfungsgesetz 2024 
 

Scheinunternehmen stellen etwa Schein- oder Deckungsrechnungen an 

andere Unternehmen aus und sogenannte Durchleiterfirmen bezahlen die 

Rechnungen zunächst. Das Geld wird dann bar abgehoben und letztlich an 

das tatsächlich die Leistung erbringende Unternehmen gezahlt (sog. „Kick-

back-Zahlungen“). Damit kann Schwarzgeld gewaschen und Leistungsmiss-

brauch begangen werden. Die Scheinrechnungen werden zudem zu Unrecht 

zur „Geltendmachung von Vorsteuern“ verwendet. Unternehmen holen 

sich so Steuern vom Staat für Leistungen zurück, die es in dieser Form nicht 

gegeben hat. Branchen wie Bau- und Baunebengewerbe, Reinigung, Se-

curity, Eventveranstalter, Spezialdienstleister und Arbeitskräfteüberlassung 

sind besonders oft davon betroffen. Auch auf europäischer Ebene ist dieses 

Betrugsphänomen zu beobachten. 

Neue Finanzordnungswidrigkeit 

Durch das Betrugsbekämpfungsgesetz soll im Finanzstrafgesetz (FinStrG) 

eine neue Finanzordnungswidrigkeit eingeführt werden, mit der der finanz-

strafrechtlichen Sanktionslücke im Zusammenhang mit Scheinunternehmen 

und den von ihnen ausgestellten Schein- und Deckungsrechnungen entgegen-

gewirkt werden soll. Demnach macht sich strafbar, wer mit dem Vorsatz, 

einen Geschäftsvorgang vorzutäuschen oder dessen wahren Gehalt zu ver-

schleiern, für abgaben- oder monopolrechtlich zu führende Bücher oder Auf-

zeichnungen Belege verfälscht, falsche oder unrichtige Belege herstellt oder 

verfälschte, falsche oder unrichtige Belege verwendet. Ein Beleg wird ver-

fälscht, wenn dessen Inhalt unbefugt abgeändert und zugleich der Anschein 

erweckt wird, als stamme sein jetziger Inhalt vom Aussteller. Als Straf-

drohung ist eine „Geldstrafe von bis zu € 100.000.-“ vorgesehen. 

Novellierung des Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes 

Des Weiteren soll durch den aktuellen Gesetzesentwurf das Sozialbetrugs-

bekämpfungsgesetz, das im Jahr 2016 in Kraft getreten ist, novelliert werden. 

Künftig soll als Sozialbetrugstatbestand und damit in der Sozialbetrugsdaten-
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bank auch der „Leistungsmissbrauch“ (betreffend Bezug von Versiche-

rungs-, Sozial- oder sonstigen Transferleistungen) erfasst werden. Weiters 

wird die „Definition des Scheinunternehmens“ insofern erweitert, als 

davon auch umfasst sein soll, wer Belege verfälscht, verwendet oder her-

stellt, oder einem anderen Unternehmen zur Verfügung stellt, die dazu dien-

en, einen Geschäftsvorgang vorzutäuschen oder dessen wahren Gehalt zu 

verschleiern. Auch für ordentliche Unternehmen ist daher „bei dubiosen 

Dokumenten“ Vorsicht geboten, da auch nur die Verwendung von ver-

fälschten Belegen, die an sie ausgestellt wurden, für diese Unternehmen zu 

negativen Konsequenzen führen kann. 

Die parlamentarische Beschlussfassung sowie die tatsächliche Gesetz-

werdung bleiben abzuwarten. 

Hinweis 

Für die Geltendmachung des Vorsteuerabzuges bedarf es unter anderem einer 

Rechnung. Speziell in „auffälligen“ Branchen sind neben der Rechnung aber 

zusätzlich Schriftverkehr, Lieferscheine, Auftragsschreiben oder auch Aus-

drucke aus der Finanzministeriumsliste der Scheinunternehmen zu Doku-

mentationszwecken aufzuheben, um im Falle einer Finanzamtsprüfung nach-

weisen zu können, dass man nicht mit etwaigen Scheinunternehmen einen 

Vertrag geschlossen hat bzw. davon keine Kenntnis hatte. 

   
 

 

 

In Österreich stehen aktuell 

zahlreiche Klein- und 

Mittelunternehmen (KMU) vor 

der Unternehmensnachfolge. 

Unternehmensübertragungen 

können nicht nur intern zu 

Umgestaltungen führen, 

sondern sind auch mit 

komplexen umsatzsteuerlichen 

Fragestellungen verbunden.

 Umsatzsteuerliche Behandlung von 
Unternehmensübertragungen 
 

Das Umsatzsteuergesetz wird zu großen Teilen vom europäischen Steuer-

recht geprägt. Dieses sieht für Mitgliedstaaten die Möglichkeit vor, die 

Übertragung eines Gesamt- oder Teilvermögens, die entgeltlich oder unent-

geltlich oder durch Einbringung in eine Gesellschaft erfolgt, so zu behandeln, 

als ob keine Lieferung von Gegenständen vorliegt. Folglich unterliegt dieser 

Vorgang der Unternehmensübertragung nicht der Umsatzsteuer. 

Die Vorschrift enthält eine Ermächtigung, aber keine Verpflichtung der Mit-

gliedstaaten, die Vermögensübertragungen als nicht umsatzsteuerbar zu be-

handeln. Ziel dieser Regelung ist die Erleichterung bei Unternehmensüber-

tragungen in Form von bürokratischer Vereinfachung und einer Vermeidung 

von Liquiditätsbelastungen. 

Steuerbarkeit von Unternehmensübertragungen 

Österreich hat diese Ermächtigung nur für bestimmte Übertragungsvor-

gänge umgesetzt. Demnach gilt weiterhin der Grundsatz der Steuerbarkeit 
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von Unternehmensübertragungen. Die entgeltliche Übertragung eines Unter-

nehmens ist daher als umsatzsteuerbarer Vorgang zu behandeln, wobei das 

Umsatzsteuergesetz (UStG) als Bemessungsgrundlage das Entgelt für die auf 

den Erwerber übertragenen Gegenstände und Rechte bestimmt. Dabei ist der 

Kaufpreis auf die einzelnen Gegenstände, Rechte und einen etwaigen 

Firmenwert im Verhältnis aufzuteilen. Diese Teilleistungen werden umsatz-

steuerlich einzeln behandelt, da Vorschriften zur Steuerbarkeit, Steuerbe-

freiung und Steuersatz weiterhin zur Anwendung kommen und sich hin-

sichtlich der verschiedenen Teilleistungen entsprechend unterscheiden kön-

nen. 

Ausnahme bei Umgründungsvorgängen 

Die unentgeltliche Übertragung eines ganzen Unternehmens gilt wiederum 

deshalb als umsatzsteuerbar, weil zunächst eine Überführung von unter-

nehmerisch genutzten Gegenständen in das Privatvermögen unterstellt wird 

(Entnahme). Auch im Rahmen dieser Umsatzbesteuerung wird jeder einzelne 

Gegenstand seiner entsprechenden umsatzsteuerlichen Beurteilung zugeführt. 

Eine Ausnahme besteht bei Umgründungsvorgängen. Umgründungen, die 

unter das Umgründungssteuergesetz (UmgrStG) fallen, gelten nicht als um-

satzsteuerbare Vorgänge. 

Ebenfalls eine Ausnahme bilden land- und forstwirtschaftliche (Teil-) 

Betriebe. Die Übertragung eines land- und forstwirtschaftlichen (Teil-) 

Betriebes gilt nicht als steuerbarer Umsatz. Erfasst sich entgeltliche und 

unentgeltliche Übertragungen. Es ist noch unklar, ob die Befreiung nur für 

Land- und Forstwirte gilt, auf welche zum Übertragungszeitpunkt die Pau-

schalbesteuerung zur Anwendung gelangt, und ob im Fall der Regelbesteue-

rung die normale Besteuerung zur Anwendung kommt. Hierzu bleibt eine 

Klärung durch den Gesetzgeber oder einschlägige Rechtsprechung abzu-

warten. 

Hinweis 

Unternehmensübertragungen sind hochkomplexe Vorgänge. Es ist daher 

ratsam, sich rechtzeitig mit der Materie auseinanderzusetzen. Wir empfehlen 

Ihnen die frühzeitige Planung und umfassende Beratung, da neben zivilrecht-

lichen Problemen auch immer steuerrechtliche Fragestellungen zu lösen sind. 
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Verantwortliche Organe eines 

Vereins haben auch allfällige 

Meldepflichten nach dem 

… 

 

 

 

 

WiEReG (Wirtschaftliche 

Eigentümer Registergesetz) zu 

beachten. 

 

Eine Verletzung dieser 

Verpflichtungen kann zu 

massiven Nachteilen für den 

Verein führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 WiEReG-Strafen können Verein von 
Spendenbegünstigung ausschließen 
 

Zentrales Paket des Gemeinnützigkeitsreformgesetzes 2023 war die Neu-

regelung der Spendenbegünstigung, wobei die bisher komplexe Regelung der 

Behandlung von Spenden gestrafft und vereinfacht wurde. 

Spenden von Steuerpflichtigen können nur dann als Betriebs- bzw. Sonder-

ausgabe steuermindernd abgesetzt werden, wenn diese Spenden an eine im 

Gesetz genannte Körperschaft oder an eine Institution geleistet werden, die 

auf der Liste der spendenbegünstigten Körperschaften ausgewiesen ist. Für 

Körperschaften, z.B. Vereine, kann es demnach attraktiv sein, die Spenden-

begünstigung zu erlangen, da die erhaltenen Spenden für die Spender steuer-

lich absetzbar sind. 

Das Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 trat mit 1.1.2024 in Kraft und sieht 

vor, dass alle Zwecke einer Organisation oder eines Vereins, die als gemein-

nützig oder mildtätig anzusehen sind, grundsätzlich eine Spendenbegüns-

tigung ermöglichen. Zur Erlangung der Spendenbegünstigung müssen gewis-

se Voraussetzungen erfüllt und das Verfahren durch einen Antrag eingeleitet 

werden. Das heißt, es besteht kein Automatismus, dass die Verfolgung ge-

meinnütziger oder mildtätiger Zwecke auch zur Spendenbegünstigung führt. 

In das Gesetz wurden aber auch strengere Vorschriften hinsichtlich Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung der Organisation bzw. des Vereins 

aufgenommen. 

Verstöße gegen die Rechtsordnung 

Nach der bisherigen Rechtslage waren allerdings Verstöße gegen die Rechts-

ordnung kein Grund für die Versagung von abgabenrechtlichen Begünsti-

gungen bzw. der Spendenbegünstigung. Jetzt ist aber vorgesehen, dass im 

Falle bestimmter (finanz-) strafrechtlicher Verurteilungen der Körperschaft 

selbst oder ihrer Organe jedenfalls nicht von einer begünstigten tatsächlichen 

Geschäftsführung auszugehen und in weiterer Folge die Spendenbegünsti-

gung zu entziehen ist. 

Dies schlägt die Brücke zum Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz 

(WiEReG). Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer wurde für Zwecke 

der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung einge-

richtet und beinhaltet Daten über die wirtschaftlichen Eigentümer von Gesel-

lschaften, Stiftungen und Trusts, aber auch Vereinen. Im WiERe-Gesetz sind 

unterschiedliche Meldeverpflichtungen vorgesehen, die auch die 
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Verantwortlichen eines Vereins treffen. Wer eine unrichtige oder unvoll-

ständige Meldung abgibt und dadurch wirtschaftliche Eigentümer nicht 

offenlegt, macht sich eines Finanzvergehens schuldig. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Verletzung von Meldepflichten 

nach dem WiEReG zu einer strafrechtlichen Verurteilung führen kann, was 

wiederum den Wegfall der Spendenbegünstigung bedeutet. Ein Wegfall der 

Spendenbegünstigung kann für gemeinnützige und mildtätige Vereine zu 

Nachteilen führen und ist daher unbedingt zu vermeiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für nach dem 

Umweltförderungsgesetz 

unterstützte 

Sanierungsmaßnahmen wurde 

eine beschleunigte 

Absetzbarkeit sowie eine 

beschleunigte Absetzung für 

Abnutzung für Wohnneubauten 

geschaffen. Diese ist an das 

Erfüllen des „Gebäudestandard 

Bronze“ geknüpft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gebäudestandard Bronze 
 

Für zwischen 31.12.2023 und 1.1.2027 fertiggestellte Wohnneubauten 

beträgt die Absetzung für Abnutzung (AfA) in den ersten drei Jahren 

maximal das Dreifache des jeweiligen gesetzlichen Prozentsatzes (1,5% 

pro Jahr bei Gebäuden zu Wohnzwecken). Dies gilt nur für Wohngebäude, 

die zumindest dem „Gebäudestandard Bronze“ nach dem basierenden 

„klimaaktiv Kriterienkatalog in der aktuellen Version 2020“ des Bundes-

ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie entsprechen. 

Klimaaktiv Kriterienkatalog 2020 

Dieser Kriterienkatalog basiert auf einer EU-Richtlinie, welche energie-

effiziente Neubauten und qualitativ hochwertige Sanierungen fördern soll, 

und legt gewisse Gebäudestandards fest. Es werden drei Qualitätsstufen 

(Gold, Silber, Bronze) von Gebäuden unterschieden. Zentrale Anlaufstelle im 

Zusammenhang mit dem Kriterienkatalog ist die Österreichische Gesellschaft 

für Umwelt und Technik (ÖGUT GmbH). 

Gebäudestandard Bronze 

Zum Erreichen des Gebäudestandards Bronze, welcher für die beschleunigte 

Absetzung für Abnutzung relevant ist, müssen sämtliche Muss-Kriterien 

bzw. „klimaaktiv Basiskriterien“ erfüllt werden. Für Gold und Silber müssen 

zusätzliche Kriterien erfüllt werden, die Einordnung erfolgt nach einem 

Punktesystem. Es gibt vier verschiedene Bewertungskategorien: Standort 

(A), Energie und Versorgung (B), Baustoffe und Konstruktion (C) und 

Komfort und Gesundheit (D). 

Jedenfalls zu erfüllende Kriterien betreffen etwa Infrastruktur und Mobilität 

(A), Energiebedarf und CO2-Emissionen (B), Ausschluss von klima-

schädlichen Substanzen und PVC bei Errichtung (C) oder die Raumluft-

technik (D). Eine detaillierte Beschreibung der Muss-Kriterien ist im 
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„klimaaktiv Kriterienkatalog für Wohnbauten Neubau und Sanierung 2020“ 

enthalten, der auf der klimaaktiv-Website abrufbar ist. 

Nachweis des Gebäudestandards 

Zum Nachweis der Erfüllung des jeweiligen Gebäudestandards ist die 

Auszeichnung mit entsprechendem klimaaktiv-Qualitätskennzeichen 

(Plakette und Urkunde) erforderlich. Dazu ist eine Registrierung auf der 

klimaaktiv-Website notwendig, nach Angabe sämtlicher Projektdaten und 

Nachweisen erfolgt anschließend eine Plausibilitätsprüfung. Bei Erfüllung 

aller Muss-Kriterien und positiver Erledigung wird das Projekt freigegeben 

und nach Fertigstellung des Gebäudes eine Plakette und eine Urkunde vom 

klimaaktiv-Programmmanagement (ÖGUT GmbH) ausgestellt. 

Liegt für ein Gebäude kein klimaaktiv-Qualitätskennzeichen vor, muss ein 

eigener Nachweis erbracht werden, dass das Gebäude zumindest dem 

Bronze-Standard entspricht. Auch hierbei ist jedes einzelne Muss-Kriterium 

zu erfüllen. Der Nachweis obliegt der freien Beweiswürdigung durch die 

Abgabenbehörde. 

 

 

 

 

 

 

Der Entwurf zum 

Abgabenänderungsgesetz 2024 

sieht Neuregelung zu 

Entnahmen bei Personengesell-

schaften, die Möglichkeit der 

Umwandlung von virtuellen 

Anteilen in eine Start-up-

Mitarbeiterbeteiligung, eine 

neue grenzüberschreitende 

umsatzsteuerliche Kleinunter-

nehmerbefreiung und die 

Umsatzsteuerbefreiung für 

Lebensmittelspenden vor. 

 

 
 

Neuerungen durch das 
Abgabenänderungsgesetz 2024 
 

Entnahme von Wirtschaftsgütern aus Personengesellschaften 

Ein großer Teil der Änderungen betreffen das Einkommensteuergesetz 

(EStG). Bereits letztes Jahr wurde die steuerliche Behandlung der Über-

tragung von Wirtschaftsgütern aus dem Privat- in das Gesellschaftsvermögen 

einer Personengesellschaft geschaffen (= Einlage). Nun wird der umgekehrte 

Vorgang, also die Entnahme von Wirtschaftsgütern aus dem Gesellschafts-

vermögen von Personengesellschaften in das Privatvermögen, erfasst. 

Der Entnahmevorgang soll wie die Einlage differenziert zwischen Fremd- 

und Eigenquote behandelt und in Veräußerung und Entnahmevorgang geteilt 

werden. Die Übertragung aus dem Gesellschaftsvermögen stellt demnach nur 

insoweit eine Veräußerung dar, als die Wirtschaftsgüter nach der Entnahme 

den anderen Gesellschaftern nicht mehr zuzurechnen sind. War demnach der 

entnehmende Steuerpflichtige bereits vor der Überführung in sein Privat-

vermögen zu 100% an der Personengesellschaft substanzbeteiligt, liegt 

kein Veräußerungsvorgang vor. Der Vorgang ist steuerneutral. 

Start-up-Mitarbeiterbeteiligungen 

In letzter Zeit wurden vermehrt virtuelle Geschäftsanteile (phantom shares) 

als Form der Mitarbeiterbeteiligung an Mitarbeiter vergeben. Vor allem 
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Start-ups war es so möglich, qualifizierte Mitarbeiter an das Unternehmen zu 

binden, ohne ihnen aufgrund mangelnder liquider Mittel hohe Gehälter zu 

zahlen. Die Inhaber der phantom shares partizipieren wie herkömmliche 

Gesellschafter am Gewinn, haben jedoch keine Gesellschafterstellung bzw. -

rechte. 

Da es seit 1.1.2024 die steuerliche Regelung für Start-up-Mitarbeiter-

beteiligungen gibt, soll nun die Möglichkeit geschaffen werden, bis Ende 

2025 die bisherige in Form von virtuellen Anteilen erfolgte Vergütung auf 

Start-up-Mitarbeiterbeteiligungen umzustellen. Dafür müssen die bereits 

bekannten Voraussetzungen für eine Mitarbeiterbeteiligung vorliegen. Nötig 

ist diese Regelung, da der Tausch ansonsten zu einer Bewertung und Ver-

steuerung des geldwerten Vorteils aus der Einlösung der virtuellen Ge-

schäftsanteile führen würde. 

Umsatzsteuerbefreiung für Kleinunternehmer aus Drittstaaten 

Im Bereich der Umsatzsteuer sollen künftig auch Unternehmer, die ihr 

Unternehmen in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union 

(EU) betreiben, die Umsatzsteuerbefreiung für Kleinunternehmer in 

Anspruch nehmen können. Für Unternehmer aus Drittstaaten gilt die 

Regelung nicht. Maßgebend ist der Sitz des Unternehmens. Es reicht daher 

nicht aus, dass eine Betriebsstätte in der EU vorliegt. Unternehmer, die ihr 

Unternehmen in einem anderen Mitgliedsstaat betreiben, müssen für die 

Anwendbarkeit der Befreiung neben der nationalen Umsatzgrenze noch 

zusätzliche Voraussetzungen erfüllen. So darf der unionsweite Jahresum-

satz € 100.000 weder im vorangegangenen Kalenderjahr noch im laufenden 

Kalenderjahr überschritten und es muss ein entsprechender Antrag gestellt 

werden. 

Lebensmittelspenden 

Lebensmittelspenden werden derzeit als umsatzsteuerliche Entnahme 

behandelt. Nun soll eine Anpassung an europäische Vorgaben erfolgen. 

Demnach sollen Spenden von Lebensmitteln für mildtätige Zwecke ohne 

Ausschluss des Vorsteuerabzuges von der Umsatzsteuer befreit werden. 
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Das Bundesfinanzgericht (BFG) 

hatte kürzlich zu beurteilen, 

ob mögliche verdeckte 

Gewinnausschüttungen an 

… 

 

 

 

einen faktischen 

„Machthaber“, der jedoch 

keine Gesellschafterstellung 

innehat, der Kapitalertrags-

teuer (KESt) unterliegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keine KESt-Pflicht bei 
Gewinnausschüttungen an 
Nichtgesellschafter 
 

Im Rahmen einer Außenprüfung bei einer GmbH wurde vom Finanzamt 

festgestellt, dass in Eingangsrechnungen zu hohe Beträge ausgewiesen und 

diese als Deckungsrechnungen für Schwarzarbeit verwendet wurden. Die 

entsprechenden Beträge waren daher laut Finanzamt als verdeckte Aus-

schüttungen anzusehen. 

Der im Firmenbuch eingetragene Gesellschafter-Geschäftsführer sagte aus, 

dass die Geschäfte nicht von ihm, sondern von einem bei der GmbH 

geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer und dessen Bruder durchgeführt 

worden waren. Das Finanzamt qualifizierte daher die beiden Personen als 

faktische Gesellschafter und ging von einem Zufluss der verdeckten Aus-

schüttungen bei diesen aus. Nachdem die GmbH vermögenslos war, 

wurde einem der faktischen Gesellschafter für seinen Teil der ver-

deckten Ausschüttungen KESt in erheblicher Höhe vorgeschrieben, 

wogegen dieser Beschwerde erhob. 

Entscheidung des BFG 

Fraglich war im gegenständlichen Fall, ob einem faktischen Gesellschafter 

die für verdeckte Ausschüttungen anfallende KESt überhaupt vorge-

schrieben werden kann. Grundsätzlich sind Kapitalerträge auf Ebene des 

Schuldners der Kapitalerträge, also gegenständlich auf Ebene der GmbH 

als Abzugsverpflichtete, abzuziehen. Nur in Ausnahmefällen kann die 

KESt dem Empfänger der Kapitalerträge direkt vorgeschrieben wird-

en, beispielsweise wenn der Empfänger weiß, dass die abzugsverpflichtete 

GmbH die einbehaltene KESt nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat und 

dies dem Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt. 

Das BFG stellte jedoch unter Verweis auf einschlägige Rechtsprechung 

des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) fest, dass Einkünfte aus Kapital-

vermögen auch bei verdeckten Ausschüttungen nur dann vorliegen kön-

nen, wenn die Zuwendungen der Gesellschaft einem Gesellschafter zu-

fließen. Ein rechtlicher oder tatsächlicher „Machthaber“ kann kein 

Empfänger von Einkünften aus Kapitalvermögen sein. Nur bei einem 

Naheverhältnis zum Gesellschafter könnten Einkünfte aus Kapitalver-

mögen vorliegen, die dann jedoch dem eingetragenen Gesellschafter selbst 

zugerechnet würden. Vielmehr ist auf Ebene des Nichtgesellschafters die 

Besteuerung aufgrund einer anderen Einkunftsart zu prüfen, etwa Ein-

künfte aus selbständiger oder nichtselbständiger Arbeit oder aus Gewerbe-

betrieb. 
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Da das BFG in seiner Entscheidung an die „Beschwerdesache“, also den 

Inhalt des bekämpften Bescheides, in dem lediglich die Vorschreibung der 

Kapitalertragsteuer erfolgte, gebunden war, konnte es diese Prüfung je-

doch nicht vornehmen und der Bescheid war zur Gänze aufzuheben. Das 

Finanzamt hat gegen die Entscheidung des BFG Amtsrevision an den 

VwGH erhoben, dessen Entscheidung abzuwarten bleibt. 

Fazit 

Das BFG bestätigte in seiner Entscheidung die herrschende Ansicht der 

Literatur sowie die Rechtsprechung des VwGH, wonach ein bloßer 

„Machthaber“ ohne Gesellschafterstellung nicht der Empfänger von 

Kapitalerträgen sein kann. Dies führt aber nicht zu gänzlich steuerfreien 

Zuwendungen. Vielmehr ist je nach Sachverhalt die Besteuerung auf 

Grundlage einer anderen Einkunftsart zu prüfen. Im Falle eines Nahe-

verhältnisses zum eingetragenen Gesellschafter können unter Umständen 

dennoch Einkünfte aus Kapitalvermögen vorliegen, die jedoch diesem 

und nicht dem „Machthaber“ zuzurechnen wären. 
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